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Statuten 
des Vereins „Plage Salavaux“ 

I. Name, Dauer und Sitz 
Art. 1  Unter dem Namen 

Plage Salavaux 
besteht ein Verein von unbeschränkter Dauer im Sinne von Art. 60ff 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er hat seinen Sitz in Salavaux. 

II. Zweck 
Art. 2 Der Verein organisiert Anlässe jeglicher Art am Strand von Salavaux. 
 
Art. 3 Der Verein fördert die Attraktivität des Strandes von Salavaux und den 

Zusammenhalt unter seinen Mitgliedern. 
 

III. Mitgliedschaft 
Art. 4 Jeder kann Mitglied des Vereins werden. Der Vorstand beschliesst die 

Aufnahme; er kann den Beitritt ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
Folgende Mitgliedschaften werden unterschieden :  

  
 Aktivmitglieder 
 Sind an der Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. 

Aktivmitglieder helfen an den Anlässen des Vereins mit. Mitglieder, 
welche nicht mindestens an einem Anlass pro Vereinsjahr als Helfer 
teilnehmen, werden als Passiv-Mitglieder betrachtet. 

 
 Passivmitglieder 

Personen, welche den Verein unterstützen, sich jedoch nicht aktiv am 
Vereinsleben beteiligen möchten. Passivmitglieder besitzen kein 
Stimm- und Wahlrecht und sind von den Vereinsgeschäften 
ausgeschlossen. 

  
 Gönner 
 Personen, welche dem Verein gegenüber Interesse bekunden, 

können Gönner des Vereins werden. Der Gönnerbeitrag ist frei 
wählbar. Ab einem Beitrag von Fr. 50.- wird der Gönner an der 
Vereinsversammlung namentlich erwähnt. Gönner besitzen kein 
Stimm- und Wahlrecht und sind von den Vereinsgeschäften 
ausgeschlossen. 

 
Ehrenmitglieder 
Die Vereinsversammlung ist berechtigt, Ehrenmitglieder zu ernennen. 
Der Vorstand hat ein Vorschlagsrecht. Die Rechte der Ehrenmitglieder 
entsprechen denjenigen der Aktivmitglieder.  
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Art. 5 Mitgliederbeiträge 

Die Mitgliederbeiträge sind in einem Anhang, welcher Bestandteil der 
Statuten bildet, festgehalten. Sie werden von der 
Generalversammlung für das nächste Jahr festgelegt. 

 
 Partnermitglieder 

Im Konkubinat lebende oder miteinander verheiratete Paare, welche 
beide Mitglieder des Vereins sind, bezahlen gemeinsam 150% des 
Jahresbeitrages. 

 
 Vorstands- und Ehrenmitglieder sind beitragsbefreit. 
 
Art. 6 Austritt 
 Mitglieder können mittels schriftlicher Erklärung an den Vorstand auf 

Ende Vereinsjahr aus dem Verein austreten. Der Austritt muss dem 
Vorstand mindestens 30 Tage vor Ablauf des betreffenden 
Vereinsjahres mitgeteilt werden.  

 
 Wer die Interessen des Vereins verletzt, kann ohne Angabe der 

Gründe durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Gegen diesen Beschluss kann an die nächste ordentliche 
Generalversammlung rekurriert werden. Ausgeschlossene Mitglieder 
schulden Ihren Mitgliederbeitrag bis zum Ende des entsprechenden 
Vereinsjahres. 

 
 Wer seinen Mitgliederbeitrag trotz Mahnung nicht bezahlt, wird vom 

Vorstand von der Mitgliederliste gestrichen. 

VI. Organisation 
Art. 7 Die Organe des Vereins sind :  

1. Die Generalversammlung (GV) 
2. Der Vorstand 
3. Die Kontrollstelle 

1. Generalversammlung 
Art. 8 Die GV ist das oberste Organ des Vereins. Sie tritt ordentlicherweise 

innert drei Monaten nach Abschluss des Vereinsjahres zusammen. 
 
Art. 9  Die GV hat folgende Befugnisse : 

a. Wahl und Abberufung des Präsidenten, des Vorstandes und der 
Kontrollstelle 
b. Genehmigung des Geschäftsberichtes des Vorstandes, des  
  Budgets und der Jahresrechnung 
c. Entlastung des Vorstandes und der Kontrollstelle 
d. Beschlüsse über Anträge des Vorstandes und einzelner Mitglieder 
e. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
f. Änderung der Statuten 
g. Auflösung des Vereins 
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Art. 10  Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Antrag des 
Vorstandes oder 1/5 der Mitglieder einberufen werden. Die 
Einberufung hat innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Antrages 
zu erfolgen. 

 
Art. 11  Anträge von Mitgliedern zuhanden der Generalversammlung müssen 

dem Vorstand spätestens 20 Tage vor Abhaltung der Versammlung 
schriftlich eingereicht werden. 

 
Art. 12 Die GV wird durch den Vorstand spätestens 14 Tage vor deren 

Durchführung schriftlich unter Angabe der Traktanden einberufen. 
 
Art. 13 Bei allen Wahlen und Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr 

(vorbehältlich Art. 24) aller anwesenden stimmberechtigten Aktiv- und 
Ehrenmitglieder. Der Präsident hat bei Stimmengleichheit den 
Stichentscheid. 

 
Art. 14 Der Präsident, bei dessen Verhinderung der Vizepräsident leitet die 

Versammlung und ernennt die Stimmenzähler. 

2. Vorstand 
Art. 15 Der Vorstand besteht aus drei bis sieben Mitgliedern. Die Amtsdauer 

beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand konstituiert 
sich, mit Ausnahme des Präsidenten welcher von der 
Generalversammlung gewählt wird, selbst. 

 
Art. 16  Er bezeichnet die unterschriftsberechtigten Personen und die Art der 

Zeichnungsberechtigung. 
 
Art. 17 Aufgaben und Befugnisse 

a. Aufnahme neuer Aktivmitglieder (Art. 4) 
b. Einberufung der Generalversammlung (Art. 8) und Einberufung 

einer ausserordentlichen Generalversammlung (Art. 10) 
c. Auschluss von Mitgliedern (Art. 6) 
d. Vertretung des Vereins gegenüber Dritten 
e. Führung des Vereins unter Vorbehalt der Befugnisse der 

Generalversammlung sowie Planung und Durchführung der 
Vereinstätigkeiten 

 
Art. 18 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse und nimmt seine Wahlen mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder vor. Der 
Präsident stimmt mit. Im Falle der Stimmengleichheit hat der Präsident 
den Stichentscheid.  
 
Schriftliche Beschlussfassung (auch mit Datenübermittlung) über einen 
Antrag ist zulässig, sofern nicht ein Vorstandsmitglied mündliche 
Beratung verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die 
Mehrheit aller Vorstandsmitglieder zustimmt.  
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3. Kontrollstelle 
Art. 19 Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren, die für eine 

zweijährige Amtsdauer gewählt werden. Wiederwahl ist möglich. 
 
Art. 20 Die mit der Rechnungsrevision betrauten Personen prüfen die 

Rechnungsführung und erstatten jährlich zuhanden der 
Generalversammlung Bericht. 

 

V. Finanzen 
Art. 21 Die Mittel zur Erreichung der Vereinsziele werden zum einen durch 

Mitgliederbeiträge, zum anderen aus den Erlösen von durchgeführten 
Anlässen sowie durch freiwillige private und öffentliche Beiträge jeder 
Art beschafft. 

 
Art. 22 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig das 

Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder für die 
Verbindlichkeiten des Vereins ist ausgeschlossen. 

 

VI. Schlussbestimmungen 
Art. 23  Das Vereinsjahr endet mit dem 28. Februar. Das Vereinsjahr 2007/2008 

wird somit um 6 Monate verlängert. 
 
Art. 24 Eine Statutenrevision oder die Auflösung des Vereins muss von der 

Generalversammlung mit Dreiviertels-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder angenommen werden. 

 
Diese Statuten wurden durch die Generalversammlung vom 20. Oktober 2007 
in Salavaux genehmigt und treten sofort in Kraft. 
 
Salavaux, den 20. Oktober 2007 
 
Der Präsident    Der Kassier 
Sacha Schaller   Marc Friederich 
 


